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1 Einführung 
 

Die Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV) [1] gilt ab dem 1. Oktober 
2009 und löst die Verordnung von 2007 ab. In der Energieeinsparverord-
nung wird der Primärenergiebedarf von Gebäuden weiter begrenzt. Darüber 
hinaus werden zusätzlich Mindestanforderungen an die Wärmedämmung 
der Gebäudehülle bzw. deren Bauteile gestellt. Der Gesetzgeber geht mit der 
Energieeinsparverordnung konsequent den Weg weiter, Gebäudehülle, 
technische Gebäudeausstattung und Anlagentechnik gesamtheitlich zu be-
trachten und energetisch zu optimieren.  

Neue EnEV gilt ab 1. Oktober 2009 

  
In diesem Merkblatt werden alle direkten oder indirekten Anforderungen 
aus der Energieeinsparverordnung an Fenster, Türen und Fassaden erläutert 
und Hinweise für die Planung gegeben.  

 

 

 
Abb. 1: Entwicklung des energiesparenden Bauens 
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